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Kulturbegriffs ist allerdings auch die 
Gefahr verbunden, dass die Besonderheit 
der Künste in der Vielfalt von kultu
rellen Aeusserungen verloren geht. Aus 
diesem Grund ist dem professionellen 
Kunstschaffen nach wie vor besondere Auf
merksamkeit entgegenzubringen und seine 
Qualität zu bewahren.

Die Gesellschaft und in ihrem Namen 
die öffentliche Hand - dies gilt gl ei - 
chermassen für den Bund, die Kantone und 
die Gemeinden - haben demnach die schwie
rige Aufgabe, sowohl für die Künste in 
ihrer Besonderheit als auch für das all
gemeine kulturelle Schaffen Rahmenbe
dingungen einzurichten, die ihre freie 
Entfaltung ermöglichen. In diesem Sinne 
hat sich in vergangener Zeit die Erkennt
nis durchgesetzt, dass Kunst und Kultur 
eine bedeutende Rolle für die Gesell
schaft spielen und im Interesse einer 
gedeihlichen Entwicklung unterstützt und 
gefördert werden müssen - analog zur 
Bildung und zur Wissenschaft.

Neben dieser politischen Begründung 
für die Notwendigkeit des Bundesengage
ments im Kulturbereich gibt es selbst
verständlich auch materielle GrUnde, die 
den Bund zum Tätigwerden veranlassen.
Ich komme hierbei gar nicht auf die 
schon bestehenden Bundeskompetenzen zu 
sprechen, sondern möchte lieber einige 
Beispiele anführen: Wer - wenn nicht der 
Bund - soll sich der Erwachsenenbildung 
widmen, dem Projekt einer nationalen 
Filmschule, der Förderung der Berufsmu
siker, die nicht an kommunalen Häusern 
angestellt sind, dem schweizerischen 
Verlagswesen, der Verbesserung der sozi
alen Sicherheit der Kulturschaffenden, 
dem Kulturaustausch im In- und Ausland? 
Welcher Kanton, welche Gemeinde oder 
welcher Mäzen wird sich dieser Aufgaben 
annehmen?

WARUM PLAEDIEREN WIR FUER EINE VERPFLICH
TENDE KULTURFOERDERUNG?

Wie stünde es wohl mit dem Primar- 
schulwesen, wenn die Kantone vor 100 
Jahren nicht mit sanfter Gewalt vom Bund 
verpflichtet worden wären, für genügen
den, obligatorischen und unentgeltlichen 
Schulunterricht zu sorgen? Oder, um ein 
anderes Beispiel zu nehmen: Wie stünde 
es mit unserer sozialen Sicherheit, wenn 
dem Bund nicht fast minutiös vorgeschrie
ben worden wäre, wie die AHV einzurich
ten und zu finanzieren sei? Man stelle 
sich vor, es wäre damals ein Artikel

gutgeheissen worden, der lediglich fest
gehalten hätte, der Bund könne die dies
bezüglichen Bestrebungen der Kantone 
unterstützen und eigene Massnahmen tref
fen !

Die von uns geforderte Verpflichtung 
des Bundesengagements ist nichts anderes 
als die Folge des der öffentlichen Hand 
zukommenden, eben erläuterten kulturpo
litischen Auftrages. Sie findet ihren 
konkreten Ausdruck im Kulturprozent. Die
ses gibt dem Bund erst die Möglichkeit, 
aktiv zu werden. Vorbei also die Lippen
bekenntnisse der Sonntagsredner, man 
möchte die Kultur schon gerne fördern, 
aber man habe die Mittel nicht! Der Kul
turförderung soll fortan ein fester 
Platz im Rahmen der übrigen Bundesaufga
ben zugewiesen werden. Nur so wird sie 
den ihr immer noch anhaftenden Almosen
charakter abstreifen können.

Der Kulturförderung soll fortan ein 
fester Platz im Rahmen der übrigen Bun
desaufgaben zugeweisen werden. Nur so 
wird sie den ihr immer noch anhaftenden 
Almosencharakter abstreifen können.

Der Prozentklausel kommt demnach die 
gleiche Wirkung wie der Klagbarkeit beim 
Gleichheitsartikel (Art. 4 BV) zu. Sie 
garantiert, dass der Verfassungstext in 
die Tat umgesetzt wird. Im übrigen bil
det die Prozentklausel kein Präjudiz:
Die Landwirtschaft, die Sozialversiche
rung, der Strassenbau und andere Bundes
aufgaben gehen von quantifizierbaren 
oder in Verfassung und Gesetz bereits 
quantifizierten Bedürfnissen aus (etwa 
Paritätslohn, Existenzminimum, Verkehrs
dichte). Da sind die Ausgabenplafonds 
gegeben. Die Kultur lässt sich demgegen
über nicht quantifizieren. Das Kultur
prozent soll deshalb sicherstellen, dass 
die Kulturpolitik nicht vernachlässigt 
wird.

ES GEHT NICHT DARUM, DEN GEGENVORSCHLAG 
ZU BEKAEMPFEN

Die Abstimmung vom 28. September ist 
sicher dadurch beeinträchtigt, dass sich 
die Kulturinitiative und der Gegenvor
schlag gegenüberstehen und nicht beide 
befürwortet werden können. Auch die Ini
tianten der Kulturinitiative hätten es

vorgezogen, nur zu einer einzigen Vor
lage Stellung beziehen zu müssen. Aber 
der Bund ist ihnen nicht entgegengekom
men. Von allem Anfang an wollte er von 
einer materiellen Verpflichtung nichts 
wissen. Diese Haltung steht in merkwür
digem Kontrast zur Botschaft über die 
Kulturinitiative, die sich in weiten Tei
len wie ein Plädoyer für dieses Begehren 
liest. Vermutlich hat dann aber das eine 
Bundesamt gegen das andere gesiegt, und 
herausgekommen ist - ich möchte fast sa
gen - ein Zwitter: Von der Absicht her 
eindrücklich, in der konkreten Ausge
staltung aber enttäuschend. Und allemal 
hat man den Initianten vorgerechnet, 
nicht die Botschaft, sondern der Verfas
sungstext sei massgebend. Es blieb ihnen 
also nichts anderes übrig, als die In
itiative aufrechtzuerhalten. Alles ande
re wäre einer Kapitulation vor der hel
vetischen Kompromissfreudigkeit und 
Mittelmässigkeit gleichgekommen. Die 
Diskussion über die Rolle des Bundes im 
Bereich der Kulturförderung wäre auf 
Jahre hinaus erstarrt. Man hätte sich 
mit einem Spatz in der Hand zufrieden ge
geben in einer Situation, wo wir wirk
lich die Taube brauchen. Wir kämpfen 
deshalb für ein Ja zur Kulturinitiative. 
Im Interesse der Kulturförderung des 
Bundes werden wir den Gegenvorschlag aber 
nicht zur Ablehnung empfehlen, sondern 
den Stimmbürgern nahelegen, leer einzu
legen. Wenn sich die Verfechter des Ge
genvorschlages ähnlich verhalten, wird 
im Extremfall gar niemand Nein stimmen. 
Wir hätten einen Ausweg aus der Sackgasse 
des Doppel-Neins gefunden!

Ein Wort noch zu diesem vielfach vor
ausgesagten "Doppel-Nein" und zum "Scher
benhaufen", für den wir verantwortlich 
gemacht werden! Ich sehe das anders: Die 
Kulturschaffenden und die Politiker 
sollten ein solches Resultat der Abstim
mung gegebenenfalls zum Anlass nehmen, 
um sich mit vereinten Kräften an die Aus
arbeitung eines Kulturartikels zu machen, 

der seinem Auftrag auch tatsächlich ge
recht wird. Die Initianten der Kultur
initiative jedenfalls sind dazu bereit.

(Von der Redaktion gekürzte und redi
gierte Fassung eines Vortrags des Autors 
anlässlich einer Veranstaltung des Frei
sinnig-Demokratischen Presseverbandes 
am SO. Juni 1986)
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WARUM JA ZUR KULTURINITIATIVE
von Jean-Pierre Hoby 

Mitglied des Initiativkomitees als Ver
treter der Gesellschaft Schweizer Film

"Einmal im Leben, zur rechten Zeit, 
sollte man an etwas Unmögliches geglaubt 
haben. " Christa Wolf

Mit diesem Zitat lässt sich unsere 
Haltung umschreiben: Wir sind realis
tisch genug, die Schwierigkeiten nicht 
zu verkennen, die einem Sieg unserer 
Initiative entgegenstehen, und gleich
zeitig sind wir von der Wichtigkeit unse
res Begehrens so Überzeugt, dass wir uns 
weigern, taktischen Ueberlegungen den 
Vorzug zu geben und unser Anliegen zu 
verraten. Was wollen wir?

Die Initianten - zumindest die Mehr
heit von ihnen - fordern für die Tätig
keit des Bundes im Bereich der Kultur 
einen verpflichtenden, umfassenden und 
übergeordneten Verfassungsartikel mit 
klarer inhaltlicher und rechtlicher Aus
sagekraft. So erteilt die Kulturinitia
tive dem Bund eindeutige Aufträge:

- Er soll das zeitgenössische kultu
relle Schaffen ermöglichen und fördern;

- er soll das bestehende Kulturgut 
schützen;

- er soll den Zugang zum kulturellen 
Leben erleichtern (Abs. 1).

In Abs 2 werden die Aufgaben konkre
tisiert und - in Berücksichtigung der 
kantonalen Kulturhoheit - auch begrenzt, 
und in Abs. 3 schliesslich werden dem 
Bund zur Erfüllung der Aufträge die ent
sprechenden Mittel in die Hand gegeben: 
Dem Bund soll jährlich 1 % seiner Gesamt
ausgaben für die Kulturförderung zur 
Verfügung stehen.

WARUM SOLL DER BUND TAETIG WERDEN?
Die Einordnung der Kulturpolitik in 

die Systematik der Bundesverfassung of
fenbart ihre Nähe zur Bildungspolitik 
(Art. 27 BV). Die Verfassung von 1874 
legte nicht nur die Kompetenz des Bundes 
zur Schaffung höherer Lehranstalten fest, 
sondern verpflichtete auch die Kantone, 
für genügenden Primarunterricht zu sor
gen. Ich brauche kaum hervorzuheben, wie 
revolutionär diese Normen damals gewesen 
sind und wie sie gleichzeitig das Funda
ment für eine Entwicklung gelegt haben, 

die in vielerlei Hinsicht ihresgleichen 
sucht.

Im Verlauf der Jahrzehnte sind die An
strengungen zum Ausbau des Bildungssy-

K u l l u r i n i l i n f i v e  u n d  G e g e n v o r s c h l a g  
i m  W o r t l a u f

Die Eidgenössische  K ulturin itia tive  verlangt 
d ie  A u fn a h m e  eines  n eu e n  A rtikels  27lrP“eJ mi t 
fo lg endem  W o r t lau t  in die  Bundesverfassung :

1. Der  B un d  e rm ögl ich t  u n d  fö rder t das  a k tu 
elle k u ltu re ll e  S ch a f fen ;  er schätzt  das  b es te 
hende  K u l tu rgu t  u n d  er le ichte r t d en  Zu gang  
zum ku ltu re ll en  Leben.  D ie  M assna h m en  
des B u n d es  tragen  d en  b e so nd e ren  In te res 
sen d e r  M in de rh e i ten  u n d  wen iger  b e g ü n 
stigten Landes te il en  R ech nu n g .  Die  K u l tu r 
hohe it  de r  K a n to n e  ble ib t gewahr t.

2. Der  B u nd

a) w ah r t  die sp rach l iche  u n d  kulturel le  
Viel falt d e r  Schweiz :

b) un te rs tü tz t  das  küns tle r is che  Schaffen  
sow ie  kulture ll e  E in r ich tu ng en ;

c) f ö rd e r t  die ku ltu re ll en  Bez iehungen zw i
sc hen  den  Landes te i l en  u n d - m i t  dem  
A u s la n d ;

d) e rh ä l t  u n d  pflegt K u l tu rgü te r  u n d  D e n k 
mäle r .

3. Für  d ie  E r fü l lung  d ie se r  A u fg aben  stehen 
dem  B u nd  jä hr lich  ein P rozen t d e r  im F i 
nanz v o ra n sc h lag  vorgesehenen  G e s a m ta u s 
gaben zur  V erfügung ;  die B u n d e s v e rs a m m 
lung k a n n  d iesen Bet rag  je  nach  F in anz lage  
des B u nd es  um einen  Viertel erhöhen  oder  
kürzen.

4. Die A u s fü h ru n g s b es t im m u n g e n  s ind in der  
Form v o n  Bundesgesetzen  o d e r  a l lg em ein 
v e rb ind l ichen  Bundesbesch lüssen  zu erlas-

O be rg an g sbes t im m u ng  

Bis zu m  Er lass  d e r  A u sfü h r u n g s b e s t im m u n 
gen  zu Aj i . 27 lePtlei ve rw en de t  der  Bundesra t 
d ie  nach  Art.  27‘'P lie'  Abs. 3 vorgesehenen  K u l 
tu ra u sg a b en  nach  M assg a be  d e r  ge l tenden G e 
setze  u n d  Bundesbesch lüsse.

Im Gegenvorschlag  des  Par lam ents  ha t  A rti
ke l 27trP,,eI fo lgenden  W or t lau t :

1. Bei d e r  E rfü l lu ng  seiner  A ufgaben  b e r ü c k 
sichtigt d e r  Bund  d ie  kul tu re llen  B ed ü r f 
nisse al le r  Te ile d e r  Bevö lkerung  sowie  die 
kulturel le  Vielfalt des  Landes .

2. D er  B un d  k an n  die K u l tu r fö rd c ru n g  d e r  
K a n to n e  sowie der  Pr ivaten  unte rs tü tzen  
u n d  eigene  M a s sn a h m e n  treffen.

stems intensiviert worden. So kam 1902 
die Verpflichtung des Bundes, den Kanto
nen für ihre Bemühungen im Primarschul - 
bereich Beiträge zu leisten (Art. 27bis 
BV). Später erhielt der Bund das Recht, 
den Kantonen Beiträge an ihre Aufwen
dungen für Stipendien zu gewähren und 
selber Massnahmen zu treffen (Art. 27 

quater BV). 1970 wurde der Bund befugt, 
Vorschriften über Turnen und Sport zu 
erlassen, und 1973 gab man ihm die Kom
petenz, die wissenschaftliche Forschung 
zu fördern. Ich erinnere hier an das 
Hochschulförderungsgesetz und an die Fi
nanzierung des Schweizerischen National
fonds.

Wir sind nun der Ansicht, dass die 
Statuierung einer Verfassungsnorm über 
die Kulturförderung genau in dieser Tra
dition zu sehen ist. Sie bedeutet die 
Fortsetzung einer Politik, die vor mehr 
als 100 Jahren begonnen hat und die die 
Wichtigkeit der Geistesbildung als Pen
dant zur wirtschaftlichen Wohlfahrt zum 
Ausdruck bringt.

Wir müssen heute von einem grundle
gend neuen Stellenwert der Kultur aus
gehen, denn die in den letzten Jahren 
sprunghaft angestiegenen kulturellen Ak
tivitäten eines zunehmend grösser wer
denden Teils der Bevölkerung haben den 
Rahmen dessen, was gemeinhin als Kultur 
bezeichnet wurde, gesprengt: Kulturelle 
Aeusserungen sind als Form der Kommuni
kation und der Auseinandersetzung zwi
schen einzelnen Individuen oder Gruppen 
und der Gesellschaft zu betrachten. Sie 
ermöglichen und befähigen den Einzelnen, 
sich gegenüber der Umwelt zurechtzufin
den, sie vermitteln Lebensgefühle, Aeng- 

ste, Träume, Wünsche oder Leidenschaften, 
machen gesellschaftliche Probleme sicht- 
und erkennbar und entwerfen Zukunfts
perspektiven. Auf diese Weise tragen sie 
zum Verständnis und zur Bewältigung der 
Gegenwart bei und nehmen am Bemühen um 
eine Sinngebung für unser Leben teil.
Aus dieser Sicht versteht sich von 
selbst, dass sich kulturelle Aeusserun
gen nicht in bestimmte Räume oder Insti
tutionen verbannen lassen, sondern über
all und in den verschiedensten Ausprä

gungen, Formen und Inhalten in Erschei
nung treten.

Dieser breite Begriff von Kultur, wie 
ihn auch der Europarat definiert, lässt 

das traditionelle Kulturverständnis bis 
zur bunten Palette von Freizeitbetäti
gung als Gegenstand der Kulturpolitik 
hervortreten. Mit der Verbreiterung des


